
 

Kleine Anfrage 

Yanki Pürsün (Freie Demokraten) vom 15.06.2020 

Situation der Geburtshilfe 

und  

Antwort  

Minister für Soziales und Integration 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Die Arbeitsbedingungen in der Geburtshilfe, insbesondere für Hebammen, sind bekanntermaßen bisweilen pre-
kär. In der Vergangenheit hat das Thema den Landtag immer wieder beschäftigt – nicht zuletzt wegen einer 
Petition von Mother Hood e.V. aus dem Jahr 2015. Die Corona-Pandemie hat die schwierige Situation der 
Geburtshilfe wieder deutlich zu Tage getragen und erheblich verschärft. 
Durch das unter anderem in Kliniken geltende Besuchsverbot wird die Rolle der Hebammen sowie des gesamten 
Personals im Kreißsaal noch wichtiger als sie bisher ohnehin gewesen ist. Die verschärften Hygienevorschriften 
in den Kliniken sowie die Maskenpflicht erschweren die Tätigkeit der Geburtshelferinnen und Geburtshelfer. 
Geburtsvorbereitungskurse konnten und können nicht regulär durchgeführt werden. Es gelten verschärfte Auf-
lagen aufgrund der Corona-Verordnungen, die die Wirtschaftlichkeit der Kurse für die Hebammen gegen Null 
führt. 
Bisher wurden von der Landesregierung Mittel im Haushalt 2020 bereitgestellt, die nur zur Errichtung eines 
"runden Tisches" dienten, aber noch keine konkreten Verbesserungen für die betroffenen in Aussicht stellen. 
Der schlechten Situation in der Geburtshilfe muss jedoch zügig und effektiv begegnet werden. 
 
Die Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Warum wurde die Geburtshilfe bei der Zuteilung von Schutzausrüstung nicht von Anfang an be-

dacht? 
 

Bei der Versorgung der Geburtshilfe ist zu differenzieren. Die klinische Geburtshilfe – die ca. 
50 % der insgesamt tätigen Hebammen, Geburtshelferinnen und Geburtshelfer umfasst – wurde 
von der ersten Lieferung von Schutzausrüstung an beteiligt. Hingegen war die Versorgung der 
ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen erst ab dem Moment möglich, in dem eine hinrei-
chend leistungsfähige Verteilinfrastruktur aufgebaut war.  
 
 
Frage 2. Bekommen Geburtshelferinnen und Geburtshelfer Schutzmaterial mittlerweile zugeteilt? 
 
Soweit dies angesichts der aktuellen Versorgungssituation notwendig ist, erhalten auch Geburts-
helferinnen und Geburtshelfer Schutzmaterial. 
 
 
Frage 3. Plant die Landesregierung Änderungen der restriktiven Auflagen, die von Hebammen bei der 

Durchführung von Kursen – beispielsweise zur Geburtsvorbereitung – zu erfüllen sind? 
 
Für die Hebammen, Geburtshelferinnen und Geburtshelfer gelten die allgemeinen Regelungen für 
die Durchführung von Kursen. Weitere Änderungen der Auflagen sind möglich, wenn die infek-
tiologische Lage das zulässt.  
 
 
Frage 4. Wie unterstützt die Landesregierung die Hebammen bei der Durchführung der Kurse trotz der 

Corona-Pandemie – beispielsweise durch Zurverfügungstellung von ausreichend Raumkapazitäten 
zur Wahrung des Abstandsgebotes? 

 

Die Hessische Landesregierung verfügt über keine Räumlichkeiten, die nicht für Dienstaufgaben 
benötigt werden und die für Kurse von Hebammen geeignet sind.  
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Frage 5. Wie begegnet die Landesregierung dem Problem der horrenden Haftpflichtversicherungsprämien 
für Hebammen, und wie stellt die Landesregierung eine zeitnahe Lösung sicher? 

 

Zur Bewältigung des Problems der sehr hohen Haftpflichtversicherungsprämien wurde 
§ 134 a SGB V geändert. Dies ist folgerichtig, da diese Thematik in Bundeszuständigkeit fällt.  
 
 
Frage 6. Welche Regelungen gelten für den Zutritt für werdende und gewordene Väter bei dem Besuch von 

Mutter und Kind in Kliniken? Bitte nach Klinik aufschlüsseln, sofern keine einheitliche Regelung 
gilt. 

 

Für die Besuche werdender und gewordener Elternteile bei Mutter und Kind gelten landesweit 
die Regelungen der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020. 
Nach § 1 Abs. 3 der 2. Corona Verordnung kann die Einrichtungsleitung im Einzelfall für engste 
Familienangehörige Ausnahmen vom generellen Besuchsverbot zulassen, wenn es nach Einschät-
zung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes oder aus ethisch-sozialen Gründen 
dringend geboten ist, insbesondere bei Geburten oder Personen im Sterbeprozess. Ab dem 
15. Juli 2020 gelten die allgemeinen Besuchsregelungen in Krankenhäusern selbstverständlich 
auch für Besuche werdender und gewordener Elternteile bei Mutter und Kind. 
 
 
Frage 7. Sofern die Kliniken unterschiedlich vorgehen: Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, warum 

nicht einheitlich vorgegangen wird und sind entsprechende Änderungen der Verordnungen geplant, 
die ein einheitliches Vorgehen sicherstellen?  

 

Den Krankenhäusern steht auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Hausrecht zu, das 
durch die landesrechtlichen Regelungen zur Bekämpfung des Corona-Virus nicht beschränkt wer-
den kann. Daher ist es nicht zu beanstanden, wenn einzelne Krankenhäuser auf der Grundlage 
einer individuellen Risikobewertung zum Schutze ihrer Patientinnen und Patienten eine eigenstän-
dige Regelung treffen. 
 
 
Wiesbaden, 24. Juli 2020  

Kai Klose 


